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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Karl Freller, Kerstin Schreyer-
Stäblein, Peter Winter, Bernhard Seidenath, Harald Kühn, Martin 
Bachhuber, Jürgen Baumgärtner, Markus Blume, Dr. Ute Eiling-Hüt-
ig, Wolfgang Fackler, Dr. Thomas Goppel, Hans Herold, Klaus Holet-
schek, Hermann Imhof, Sandro Kirchner, Helmut Radlmeier, Hein-
rich Rudrof, Reserl Sem, Klaus Stöttner, Steffen Vogel, Ernst Wei-
denbusch, Georg Winter, Mechthilde Wittmann CSU 

Nachtragshaushaltsplan 2016; 
hier: Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für pflegebe-

dürftige Menschen und der Pflege 
 (Kap. 14 04 Tit. 893 70) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf für den Nachtragshaushalt 2016 wird folgende Änderung 
vorgenommen: 

Bei Kap. 14 04 Tit. 893 70 wird der Ansatz für das Jahr 2016 um 
250,0 Tsd. Euro von 0,0 Tsd. Euro auf 250,0 Tsd. Euro erhöht. 

Die Deckung erfolgt aus Kap. 13 03 Tit. 893 06. 

 

 

Begründung: 

Mit den Mitteln sollen folgende Projekte umgesetzt werden: 

─ Modellhafte Förderung des barrierefreien (Teil-)Umbaus einer be-
stehenden stationären Pflegeeinrichtung, der neben den Anforde-
rungen der Verordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohn-
qualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) mit weiteren besonderen Her-
ausforderungen verknüpft ist (z.B. Denkmalschutz) oder dem eine 
besondere innovative fachliche Konzeption (z.B. Berücksichtigung 
der Aspekte der Sehbeeinträchtigung) unter Berücksichtigung der 
Anforderungen der AVPfleWoqG zugrunde liegt (100,0 Tsd. Euro). 

─ Modellhafte Unterstützung des Aufbaus eines Pflegeübungszent-
rums im Landkreis Rhön-Grabfeld. Dort sollen pflegende Angehö-
rige unter fachkundiger Aufsicht praktische Anleitungen zur Pflege 
erhalten, die sie im Anschluss im Rahmen der häuslichen Pflege 
anwenden können (150,0 Tsd. Euro). 


